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 Veröffentlicht am 03.01.2022

Norm

PVG §28 Abs1

PVG §28 Abs2

Schlagworte

Behandlung von Anträgen auf Freigabe im PVO

Rechtssatz

Mit dieser Geschäftsführung, die dem DA als Kollegialorgan zuzurechnen ist, hat C als stellvertretender DA-

Vorsitzender die disziplinäre Verantwortung von B entgegen den Vorgaben des PVG verzögert und damit die

Geschäftsführung des DA als Kollegialorgan mit Gesetzwidrigkeit belastet.
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